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RS OGH 1997/3/10 11Bkd2/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1997

Norm

DSt 1990 §15

DSt 1990 §42

Rechtssatz

Die Beiziehung eines gesonderten Schriftführers zur Verhandlung ist im DSt nicht vorgeschrieben, diese Aufgabe kann

auch ein Mitglied des Disziplinarsenats erfüllen. Das Fehlen der Bezeichnung jenes Senatsmitglieds, das als

Schriftführer tätig war, ist eine (in analoger Anwendung des § 270 Abs 3 StPO) jederzeit zu berichtigende (=

ergänzende) Auslassung (siehe Bkd 48, 49/82 und 58/61).
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